
  

 

 

Hilden, den 10.02.2011 
AZ.: III/50-Kl.

 WP 09-14 SV 50/038
 
 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage 
 
öffentlich 
 
 

 
 

Bericht der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. 
2010  
 
 
 
 
Beratungsfolge: Sitzung am: Bemerkungen 

Sozialausschuss 10.03.2011   

 
  
 



- 2 - 
Der Bürgermeister 
Az.: III/50-Kl. SV-Nr.: WP 09-14 SV 50/038 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Jahresbericht der Freizeitgemeinschaft Behinderte und 
Nichtbehinderte e.V. für das Jahr 2010 zur Kenntnis. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen    
 
Finanzielle Auswirkungen    
Produktnummer 050201 Bezeichnung Hilfe in bes. Lebenslagen 
Investitions-Nr.:   
Mittel stehen zur Verfügung: ja   
Haushaltsjahr: 2011 

und ff. 
  

 
Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt: 
Kostenträger Bezeichnung Konto Bezeichnung Betrag € 
     
     
     
 
Die Deckung ist durch folgendes Produkt gewährleistet: 
Kostenträger Bezeichnung Konto Bezeichnung Betrag € 
     
     
     
Finanzierung: 
 
 
 
Vermerk Kämmerer 
 
Gesehen Klausgrete 
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Erläuterungen und Begründungen: 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.6.2007 einstimmig dem Abschluss 
einer Vereinbarung mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. 
(FZG) über die Förderung einer wirksamen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Arbeit 
zur Integration von Menschen mit Behinderungen in Hilden zugestimmt. Die Vereinbarung 
ist am 1.1.2007 in Kraft getreten und galt für die Dauer von 3 Jahren. 
Danach verlängerte sich die Vereinbarung auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Par-
teien mit einer Frist von einem Jahr zum jeweiligen Jahresende gekündigt werden. 
 
Vertraglich vereinbart war ein jährlicher Zuschuss von 89.400 €, der einer Indexanpassung 
unterliegt. Daneben erhält der Verein einen Zuschuss in Höhe der vertraglich mit der Stadt 
vereinbarten Miete inkl. der Nebenkosten für das Gebäude Gerresheimer Str. 20 von sei-
nerzeit 69.000 €. Bei Veränderungen durch vereinbarte Staffelmieten und schwankenden 
nicht kalkulierbaren Nebenkosten wird der Zuschuss entsprechend angepasst. 
Für das Jahr 2010 erhielt die FZG einen städt. Zuschuss in Höhe  von rd. 164.000 €. 
 
Die  FZG ist ihren Berichtspflichten fristgemäß nachgekommen. 
Der Jahresbericht 2010 incl. Kommentar und vorläufiger Jahresrechnung ist der Sitzungs-
vorlage als Anlage beigefügt. Aufgrund der schwerwiegenden Erkrankung des Buchhal-
ters  kann der endgültige Jahresabschluss erst bis zum 1.4.2011 vorgelegt werden. Die 
vorläufige Jahresrechnung 2010 schließt mit einem Defizit von 30.768,93 € ab. Der Fehl-
betrag des Jahres 2009 in Höhe von 62.540,71 € konnte somit deutlich reduziert werden. 
 
Zur Sitzung des Ausschusses werden Vertreter der FZG eingeladen und stehen für Detail-
fragen zur Verfügung. 
 
 
 
gez. Horst Thiele 
 


